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Fast wäre man versucht, zu postulieren, dass die Frauen allein über ihr
politisches Schicksal zu bestimmen hätten und allein zu den Urnen ge-
rufen werden sollten, wie bei Probeabstimmungen. Doch würde das nur
die Wiederholung des Fehlers der einseitigen Männerabstimmungen im
andern Gewände bedeuten.

Nun haben auch die Verfassungs- und Gesetzesrevisionen, die somit
in Bund und Kantonen als erste Stufe zur Verwirklichung von poli-
tischen Frauenrechten nötig sind, selbst nur gewisse — ach vielleicht auch
manchenorts nur schwache — Chancen, angenommen zu werden, wenn
diese Entscheide dein ganzen majorennen Volk, Männern und Frau-
en, in die Hände gelegt werden. Darum ist zu postulieren, dass die Be-
bürden, welche die Abstimmungsvorbereitungen treffen, mutig auf jenes
ungeschriebene demokratische Verfassungsrecht der Selbstbestimmung
zurückgreifen, von dem wir eben sprachen, und die Frauen initial mit-
stimmen lassen.

Ich habe in den Vereinigten Staaten während einiger Jahre mit
Unvoreingenommenheit und unter sorgfältiger Abwägung der nationalen
Besonderheiten den Wert und die Auswirkungen des dort seit über dreis-
sig Jahren für alle Frauen, von Weiss bis Schwarz, von der Gelehrten bis
zur Analphabetin, von der eifrigen Hausfrau und Mutter bis zur Unter-
staatssekretärin für das Verteidigungswesen, von der Gläubigen aller Kon-
fessionen bis zur Renegatin, von der Millionärin bis zur mittellosen Waise,
geltenden Wahl- und Stimmrechts erforscht. Resultat: Auch wenn die
Frau nicht in dem Masse in öffentlichen Aemtern mitwirkt, wie dies er-
wartet und erhofft wurde, so sind die politischen Frauen rechte als ein
grosser Segen für die Nation anzusehen, als ein Reichtum, der sich in die
verschiedensten Bezirke des gesellschaftlichen und individuellen Lebens
ergiesst.

Und zurückgekehrt in die wohlhabende, vollbeschäftigte, saubere,
fast übermütige Schweiz, habe ich Beobachtungen gemacht, die mich zur
U eberzeugung brachten : Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen,
wo das Vaterland diese eingreifendste Reform des politischen Lebeins
seit 1848 nötig hat. Im Leben des Volkes und namentlich in der Frauen-
weit treten Erscheinungen zutage, die dem nationalen Leben nicht an-
stehen und die möglicherweise durch das Frauenstimm- und -Wahlrecht
zum Wohle des Landes behoben werden können.

Dora Grob-Schmidt. NZZ 6. 3. 53.
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